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Obwohl auch im Fleischerhand-
werk zunehmend eine Speziali-
sierung zu verzeichnen ist,
schlachten nach wie vor unge-
fähr ein Drittel der handwerkli-
chen Betriebe selbst – mit regio-
nalen Unterschieden. Die Grün-
de dafür sind vielfältig. Die „ei-
gene Schlachtung“ ist bei vielen
Verbrauchern das Synonym für
den klassischen Metzger und im
Wettbewerb ein wichtiges Al-
leinstellungsmerkmal für den
handwerklichen Betrieb. Sie ist
Grundlage für eine unübertrof-
fene Frische des Fleischs und
für eine große Auswahl an
Fleischspezialitäten wie Inne-
reien, die andernorts gar nicht
mehr erhältlich sind. Darüber
hinaus wird den Kunden unmit-
telbar der Bezug zur Region und
die Herkunft des Fleischs mit
kurzen Transportwegen deut-
lich. Die eigene Schlachtung ist
oft auch Voraussetzung für die
Herstellung von Fleischerzeug-
nissen aus schlachtfrischem
Fleisch.

Schlachten ist zweifellos auf-
wendig: Das Schlachten benö-
tigt Platz und bindet Kapital und
Personal. Gerade deshalb ist es
wichtig, sich vor geplanten
Neu-, Um- oder Erweitungsbau-
ten intensiv zu informieren, ver-
gleichbare Betriebe zu besichti-
gen und sich von Fachleuten be-
raten zu lassen.

Nach der EU-Verordnung Nr.

853/2004 müssen bis Ende
2009 alle Betriebe, die schlach-
ten, nach EU-Recht zugelassen
werden. Diese Verpflichtung gilt
natürlich nicht nur für die hand-
werklichen Betriebe, sondern
auch für Direktvermarkter und
Gemeindeschlachthäuser, so-
weit dort nicht ausschließlich
für die Verwendung im eigenen
Haushalt („Hausschlachtung“;
keine Abgabe an Dritte) ge-
schlachtet wird. Darüber hinaus
benötigen auch nichtschlach-
tende Betriebe eine Zulassung,
soweit sie mehr als ein Drittel
der Produktionsmenge an Filia-
len, Gaststätten, Kantinen oder
andere Einzelhandelsgeschäfte
abgeben (Lebensmittelhygiene-
Verordnung – Tierische Lebens-
mittel, Entwurf vom 8. August
2006). 

Umsetzung im
Handwerk möglich

In einer Untersuchung durch
das Institut für Hygiene und
Technologie der Lebensmittel
tierischen Ursprungs in Mün-
chen wurde unlängst festge-
stellt, dass die neuen Anforde-
rungen so gestaltet sind, dass ei-
ne Umsetzung in handwerklich
strukturierten Betrieben mög-
lich ist. Für diese Flexibilität hat-
te sich der DFV jahrelang einge-
setzt. Damit sollte Betrieben, die
in Übereinstimmung mit den

derzeitigen Vorschriften der
Fleischhygiene-Verordnung ar-
beiten, die Zulassung ohne grö-
ßeren Aufwand erteilt werden
können. Weiterhin wird festge-
stellt, dass „für die bisher regis-
trierten, selbst schlachtenden
Metzgereien die neuen Anfor-
derungen an Infrastruktur und
Ausrüstungen keine wesentli-
chen Neuerungen darstellen“.
Gerüchte, wie „die handwerkli-
chen Metzger können in Zu-
kunft nicht mehr schlachten“
oder Befürchtungen, man müs-
se nunmehr „neu bauen“, sind
damit reine Panikmache. Aller-
dings wurde in der Untersu-
chung auch festgestellt, dass es
Schwachstellen im Bereich der
Prozesshygiene gibt, insbeson-
dere bei der Betäubung (Tier-
schutz) und der Arbeitshygiene.

Klar ist natürlich, dass die
„Grundausstattung“, das heißt,
ausreichende und geeignete
Räume und Einrichtungen vor-
handen sein müssen. In diesem
Zusammenhang muss beachtet
werden, dass in handwerklichen
Betrieben oft eine gewachsene
Bausubstanz vorhanden ist und
die handwerkliche Produktion
durch einen integrierten Ar-
beitsablauf auf kurzen Wegen
gekennzeichnet ist. Eine pau-
schale Beurteilung anhand von
Grundrissplänen, Waren- oder
Personalflusszeichnungen ist
deshalb nur eingeschränkt mög-
lich. 

Wie bereits in der Folge 4 (afz-
Journal 10/2006) beschrieben
wurde, gibt es im Bereich der
Schlachtung keine kritischen
Kontrollpunkte (CCP). Der
räumlichen Ausstattung, der
Personalhygiene, der Arbeitshy-
giene und der Ausbildung und

Schulung kommt deshalb eine
besondere Bedeutung zu. Hy-
gienemängel bei der Schlach-
tung können gesundheitliche
Risiken verursachen und sich
nachteilig auf die Lagerfähig-
keit, die Frische und die Verar-
beitungseigenschaften des
Fleischs auswirken.

Bereits im afz-Journal 6/
2006 und 7/2006 wurden die
grundlegenden Hygieneregeln
beschrieben. Diese werden nun-
mehr im Folgenden durch die
wichtigsten spezifischen Maß-
nahmen hinsichtlich der Hygie-
ne und des Tierschutzes er-
gänzt. 

Anlieferung 
und Aufstallung

� Es muss eine geeignete Gele-
genheit für das Reinigen, Wa-
schen und Desinfizieren von
Tiertransportern vorhanden
sein. Mit Zustimmung der zu-
ständigen Behörde kann darauf
verzichtet werden, wenn eine

geeignete Anlage in der Nähe
genutzt werden kann. Tiertrans-
porter müssen geeignet und
sauber sein. 
� Stallungen bzw. Wartebuch-
ten müssen vorhanden sein. In
handwerklichen Betrieben kann
auf Stallungen verzichtet wer-
den, wenn die Schlachttiere von
nahe gelegenen Erzeugerbetrie-
ben kommen und die Tiere nach
dem Anliefern unverzüglich ge-
schlachtet werden. Eine ord-
nungsgemäße Schlachttierun-
tersuchung muss möglich sein.
� Die Schlachttiere müssen
sauber sein. Sie müssen ruhig
und schonend behandelt wer-
den, Stress und unnötige Leiden
oder Schmerzen sind zu vermei-
den.
� Die Schlachttiere müssen
ausreichend gekennzeichnet
sein (zwei Ohrmarken bei Rin-
dern, Rinderpass, Herkunfts-
kennzeichnung bei Schweinen,
zum Beispiel Schlagstempel).
� Dokumentation und Rück-
verfolgbarkeit: In der Regel
durch entsprechende Viehab-
rechnungen (mit Schlachtda-
tum, Gewicht, Ohrmarkennum-
mer, Vorbesitzer), in größeren
Betrieben gegebenenfalls durch
Schlachtprotokoll. Zusicherung
in den allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, dass keine nicht-
zugelassenen bzw. verbotenen
Arzneimittel angewendet und
die Wartezeiten eingehalten
wurden; alternativ entsprechen-
de Erklärung (gegebenenfalls
einmalig) unterschreiben las-
sen.

Schlachträume

� Der Schlachtraum und des-
sen Einrichtungen müssen ge-
eignet, sauber und in einwand-
freiem Zustand sein. Hebebüh-
nen oder Arbeitsplattformen
können hilfreich sein, sind je-
doch nicht zwingend erforder-
lich. Die Rinderschlachtung auf
geeigneten Schragen (keine bo-
dennahen Holzschragen) ist
grundsätzlich zulässig.
� „Reine“ und „unreine“ Be-
reiche müssen getrennt sein.
Das Betäuben und Entbluten,
bei Schweinen das Brühen, Ent-
borsten, Kratzen und Sengen so-

wie das Ausnehmen, Spalten
und Trimmen muss an unter-
schiedlichen Stellen (auch in-
nerhalb des Schlachtraums)
stattfinden (innerräumliche
Trennung). In sehr kleinen
Schlachträumen, in denen diese
Trennung aufgrund der räumli-
chen Situation nicht möglich ist,
müssen zuerst alle Tiere betäubt
und entblutet, dann gebrüht
und entborstet und dann zu-
sammen ausgenommen und
gespalten werden (zeitliche
Trennung).
� Mägen oder Därme dürfen
in Schlachträumen nicht geleert
und gereinigt werden. Diese
können in bestehenden Betrie-
ben und für den eigenen Bedarf
im Schlachtraum zeitlich ge-
trennt gereinigt und bearbeitet
werden (zum Beispiel nach der
Schlachtung und wenn die Tier-
körper entfernt sind). In zuge-
lassenen Betrieben ist die Zu-
stimmung der Behörde erfor-
derlich.
� Soweit „vorläufig beschlag-
nahmtes Fleisch“ grundsätzlich
als „untauglich“ beurteilt wird,
ist hierfür kein gesonderter
Kühlraum erforderlich.
� Im Schlachtbereich ist ein
funktionsfähiges Sterilisations-
becken (im Bereich Ausschlach-
tung) mit einer Wassertempera-
tur von mindestens + 82 °C er-
forderlich. Dies ist nicht erfor-
derlich, wenn ausreichend sau-
bere Messer zur Verfügung ste-
hen und die Messer regelmäßig
gewechselt und, zum Beispiel in
einer Spülmaschine, gereinigt
und mit heißem Wasser desinfi-
ziert werden („alternatives Sys-
tem“). 
� Im Schlachtbereich ist eine 

Das Schlachten ist auch in Zukunft möglich
DFV-Konzept „Hygienepraxis – Eigenkontrolle - Dokumentation“: Die Umsetzung des neuen EU-Hygienepakets im Fleischerhandwerk – Schlachten (5. Teil)

Seit dem 1. Januar 2006 gelten in ganz Europa neue Hygienevorschriften. Um
den fleischerhandwerklichen Betrieben deren Umsetzung zu erleichtern, hat
der Deutsche Fleischer-Verband mit Unterstützung des Instituts für Hygiene
und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München die DFV-Leitlinie für eine gute Hygienepraxis 
in handwerklichen Fleischereien erstellt. Im afz-Journal werden regelmäßig
die wesentlichen Anforderungen an die handwerklichen Betriebe dargestellt.
In dieser Folge werden die Anforderungen an das Schlachten erläutert.
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■ Hygienisch einwand-
frei – keine Spalten-
bildung zwischen 
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Traditionsmarke der Profis

Zur Dokumentation der Perso-
nal- und Arbeitshygiene kann die
DFV-Checkliste „Hygiene“ ver-
wendet werden. Der Betrieb ins-

gesamt kann mit Hilfe der DFV-
Checkliste „Gesamtbetrieb“
überprüft und die Kontrolle doku-
mentiert werden.

Hinweis zur Dokumentation

Für die verschiedenen Tätigkeiten wie Betäuben, Entbluten, Enthaaren, Ausnehmen und Spalten sind
innerhalb des Schlachtraums in der Regel getrennte Bereiche erforderlich.
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Handwaschgelegenheit mit
temperiertem Wasser, Seifen
(-spender), Desinfektionsmittel
und Einmalhandtüchern erfor-
derlich. Handwaschbecken mit
berührungsfreien Wasserhäh-
nen sind allgemeiner Standard.

Schlachthygiene

� Alle Personen, die die Be-
triebsräume betreten, müssen
saubere Arbeitskleidung tragen.
Betriebsfremden Personen ist
der Zutritt zu verweigern.
� Ermüdeten oder stark aufge-
regten Tieren muss eine Ruhe-
zeit eingeräumt werden. Die Be-
täubung muss ruhig und sach-
gerecht erfolgen und bis zum
vollständigen Entbluten anhal-
ten. Die Vorschriften der Tier-
schutz-Schlachtverordnung
sind zu beachten. Die Zeit zwi-
schen Betäubung und Entblu-
tung darf bei Schweinen nicht
mehr als zehn Sekunden (lie-
gend) bzw. 20 Sekunden (hän-
gend) und bei Rindern nicht
mehr als 60 Sekunden betra-
gen. Das Ausnehmen sollte in-
nerhalb von 45 Minuten beendet
sein.
� Magen und Darm dürfen
beim Ausnehmen nicht verletzt
werden. Das Fleisch darf durch
Magen- und Darminhalt nicht
kontaminiert (verschmutzt)
werden. Verunreinigungen sind
wegzuschneiden, nicht wegzu-

waschen. Unnötige Nässe ist ge-
nerell zu vermeiden. Alle Teile
des Schlachttiers müssen bis
zum Abschluss der Fleischun-
tersuchung dem Tierkörper zu-
geordnet bleiben.
� Personen dürfen nicht vom
unreinen in den reinen Bereich
wechseln (kein Hin- und Her-
laufen), Arbeitsgeräte nur für
den jeweiligen Bereich verwen-
den. Arbeitsgeräte sind in regel-
mäßigen Abständen zu sterili-
sieren (Zwei-Messermethode).
Die Hände sind regelmäßig zu
reinigen und zu desinfizieren.
� Beim Zugang von außen
bzw. beim Wechseln vom unrei-
nen in einen reinen Bereich
(zum Beispiel von der Schlach-
tung in die Zerlegung/Produkti-
on) müssen die Schuhe/Stiefel
und die abwaschbare Arbeits-
kleidung (Lackschürze) gerei-
nigt, die verschmutzte Arbeits-
kleidung gewechselt und die
Hände gereinigt, gegebenen-
falls desinfiziert, werden. Ent-
sprechende Möglichkeiten müs-
sen vorhanden sein (funktionel-
le Hygieneschleuse). Eine Soh-
lenreinigungsmaschine, gege-

benenfalls mit Zwangsführung
(Hygieneschleuse), ist in der Re-
gel nicht erforderlich.
� Die oberflächliche Schicht
des Stichkanals (Stichstelle) ist
zu entfernen. Abfälle müssen
sofort in Konfiskatbehälter ver-
bracht und entsprechend ent-
sorgt werden. Boden regelmä-
ßig reinigen. Hierfür sind Bo-
denwischer zu verwenden
(durch das Spritzen mit dem
Wasserschlauch entsteht Spritz-
wasser, welches das Fleisch kon-
taminieren kann).
� Blut darf nicht in das Abwas-
ser gelangen.

Besondere
Anforderungen an die
Schweineschlachtung

� Eine schnelle elektrische Be-
täubung ist zu gewährleisten,
gegebenenfalls sollten die Tiere
mit Wasser benetzt werden. Die
Anforderungen der Tierschutz-
Schlachtverordnung an das Be-
täubungsgerät sind zu
beachten. Der Bolzenschuss ist
für die Schweinebetäubung
grundsätzlich nicht mehr zuläs-
sig.
� Bei der Entblutung darf die
Luft- und Speiseröhre nicht ver-
letzt werden. Soweit das Blut
verwendet wird, muss die Blut-
entnahme hygienisch einwand-
frei durchgeführt werden. Die

Stichstelle muss
sauber sein. Zum
Stechen sollte ein
gesondertes Mes-
ser, besser ein
Hohlmesser, ver-
wendet werden.
Eine Absaugung
ist nicht zwin-
gend erforderlich.
Das Blut muss
mit hygienisch
einwandfreien
Geräten gerührt
und so schnell
wie möglich ge-
kühlt werden.
� Stark ver-
schmutztes Brüh-
wasser ist zu er-
neuern. Die
Brühtemperatur
sollte 60 °C bis
63 °C betragen. 
� Nach dem
Brühen, der ma-
schinellen Ent-
haarung und dem
Nachrasieren ist
der Schlachtkör-
per gründlich mit

ausreichend Wasser abzuspü-
len, gegebenenfalls abzuflam-
men. Klauen, Innenohren, Au-
gen und Augenlider sind voll-
ständig zu entfernen. Gegebe-
nenfalls ist der Tierkörper nach
dem Spalten erneut abzuflam-
men.

Besondere
Anforderungen an die 

Rinderschlachtung

� Bei der Bolzenschussbetäu-
bung ist darauf zu achten, die
richtige Treibladung zu verwen-
den. Das Bolzenschussgerät ist
arbeitstäglich auf seine Funkti-
onsfähigkeit zu prüfen (Sicht-
prüfung der Funktionsteile).
� Während der Enthäutung
darf die Außenseite des Fells
nicht mit dem Schlachtkörper
in Berührung kommen. Hände
oder Arbeitsgeräte, die mit der
Außenseite des Fells in Berüh-
rung gekommen sind, müssen
vor der Berührung des Fleischs
gereinigt und desinfiziert wer-
den. Beim Absetzen des Euters
muss darauf geachtet werden,

dass der Schlachtkörper nicht
mit Milch verunreinigt wird.
� Beim Ausnehmen des Pan-
sens ist darauf zu achten, dass
Panseninhalt nicht über die
Speiseröhre ausläuft und das
Fleisch kontaminiert. Die Spei-
seröhre ist deshalb mit einem
Gummiband oder durch Ver-
schlingen zu verschließen.
Weiterhin ist darauf zu achten,
dass der Enddarm das Fleisch
nicht kontaminiert.
� Rinder über 30 Monate
müssen einem BSE-Test unter-
zogen werden. Die spezifizier-
ten Risikomaterialien (SRM)
sind sorgfältig zu entnehmen
und einzufärben. Für das Ab-
setzen des Kopfes ist ein geson-
dertes Messer zu verwenden.
SRM („K1-Material“) muss ein-
gefärbt, getrennt gelagert und
entsorgt werden. Abholbelege
sind zwei Jahre lang aufzube-
wahren.

Zerlegung

� In zugelassenen Betrieben
muss der Zerlegeraum grund-
sätzlich gekühlt sein und die
Raumtemperatur darf grund-
sätzlich maximal + 12 °C betra-
gen. Auf die Raumkühlung
kann verzichtet werden, wenn

Arbeitsabläufe so organisiert
werden, dass die vorgeschriebe-
ne Innentemperatur von maxi-
mal + 7 °C (Frischfleisch) nicht
überschritten wird. Dies ist in
der Regel dann gewährleistet,
wenn nur so viel Fleisch in den
Zerlegeraum verbracht wird,
wie in kurzer Zeit unter Nut-
zung der Kältereserve zerlegt
werden kann. 
� Im Bereich Zerlegung und
Produktion ist mindestens ein
funktionsfähiges Sterilisations-
becken mit einer Wassertempe-
ratur von mindestens + 82 °C er-

forderlich. Dies ist nicht erfor-
derlich, wenn ausreichend sau-
bere Messer zur Verfügung ste-
hen und die Messer regelmäßig
gewechselt und in einer zentra-
len Einrichtung (beispielsweise
entsprechende Spülmaschine)
gereinigt und hier mit heißem
Wasser desinfiziert werden („al-
ternatives System“). 

� Im Schlachtraum sollte
grundsätzlich nicht zerlegt und
verarbeitet werden. In bestehen-
den Betrieben darf Fleisch im
Schlachtraum zeitversetzt zur
Schlachtung zerlegt werden,
wenn ausschließlich für den ei-
genen Bedarf zerlegt wird und
der Schlachtraum nach der
Schlachtung gründlich gerei-
nigt und desinfiziert wird. In zu-
gelassenen handwerklichen Be-
trieben ist dies nur mit Zustim-
mung der zuständigen Behörde
unter besonderen Vorausset-
zungen möglich. Im Verarbei-

tungsraum kann zeitversetzt
oder unter räumlicher Tren-
nung zur Herstellung zerlegt
werden; nach dem Zerlegen
sind der Raum(teil) und die Ar-
beitsgeräte zu reinigen, gegebe-
nenfalls zu desinfizieren.
� Im Bereich Zerlegung und
Produktion ist eine Handwasch-
gelegenheit mit temperiertem
Wasser, Seifen (-spender), Des-
infektionsmittel und Einmal-
handtüchern erforderlich.
Handwaschbecken mit berüh-
rungsfreien Wasserhähnen sind
allgemeiner Standard.
� Wird kontaminiertes Fleisch
(Abszesse, Blutergüsse, Entzün-
dungen, Knochenbrüche) mit
den Händen oder Arbeitsgerä-
ten berührt, müssen die Hände
bzw. die Arbeitsgeräte, gegebe-
nenfalls die Arbeitsunterlage,
sofort gereinigt und desinfiziert
werden. Das betroffene Fleisch
ist zu beseitigen.
� Bei Verschmutzungen ist ei-
ne Zwischenreinigung, gegebe-
nenfalls eine Desinfizierung,
durchzuführen. Abfälle sind in
gekennzeichnete Behältnisse zu
verbringen; diese sind regelmä-
ßig zu entleeren. Anfallendes
spezifiziertes Risikomaterial
(Wirbelsäulen bei Rindern über
24 Monate) ist sorgfältig zu ent-
fernen (vergleiche Schlach-
tung).

Zerlegung und
Transport

von Warmfleisch

� Schlachtwarmes Fleisch
darf zerlegt werden, wenn es di-
rekt nach der Schlachtung (oder
nach Vorkühlung) am Ort der
Schlachtung zerlegt wird (bei-
spielsweise bei eigener
Schlachtung). 
� Schlachtwarmes Fleisch
(auch Innereien und Blut) darf
warm transportiert (vom
Schlachthof oder vom Zerlege-
betrieb) und warm zerlegt wer-
den, um die Herstellung be-
stimmter Erzeugnisse zu er-
möglichen (beispielsweise
Brühwurst-, Kochwurst- und
Rohwurstsorten). Dies muss
aber von der Behörde geneh-
migt werden. Der Transport
darf nicht länger als zwei Stun-
den dauern.
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Eine vorbildliche Handwascheinrichtung mit
temperiertem Wasser, Seifenspender, Desin-
fektionsmittel und Einmalhandtüchern. 

Der regelmäßige Messeraustausch kann die In-
stallation eines Sterilisationsbeckens ersetzen.

Auch nach den neuen Vorschriften ist die traditio-
nelle Rinderschlachtung auf Schragen möglich.


	AFZJ_012_X008_8#1207_1425.pdf
	AFZJ_012_X009_9#1207_1425.pdf

